
  
Anwalt für Sexualstrafrecht: Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes

  

Wegen besonders schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes macht sich ein Beschuldigter nicht
strafbar, dessen Körpersekret in den Körper des Betroffenen eindringen, sofern nach der Vorstellung des
Beschuldigten die Sexualbezogenheit seiner Handlungen nicht in dem Eindringen des Körpersekrets liegt.

  

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes macht sich ein Beschuldigter strafbar, wenn er als
Person über achtzehn Jahren sexuelle Handlungen an einem Kind vornimmt, die mit dem Eindringen in
dessen Körper verbunden sind. Der Begriff des Eindringens beschreibt besonders nachhaltige
Begehungsweisen und ist nicht auf den Beischlaf, den Anal- oder den Oralverkehr beschränkt, sondern
erfasst auch die Penetration mit anderen Körperteilen oder Gegenständen. Auch eine Penetration mit
Körpersekreten kann ein Eindringen sein. In seinem Beschluss vom 15. August 2019 (4 StR 289/19) setzte
sich der Bundesgerichtshof mit der Frage auseinander, welche Anforderungen an die Vorstellung des
Beschuldigten bzgl. des Eindringens von Sekreten zu stellen sind. Der Beschuldigte nahm „kopulierende
Bewegungen“ mit seinem Penis in der Gesäßspalte der Betroffenen vor. Hierbei drang Ejakulat in den
Anus der Betroffenen ein. Es war nicht ersichtlich, ob für den Beschuldigten das Eindringen des Ejakulats
von der Sexualbezogenheit seines Verhaltens mitbestimmt war. Im Zuge dessen machte sich der
Beschuldigte nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht wegen schweren sexuellen Missbrauchs der
Betroffenen strafbar. Ein Eindringen setzt voraus, dass gerade (auch) in dem Eindringen von Körpersekret
jedenfalls aus Sicht des Beschuldigten die Sexualbezogenheit des Vorgangs liegt. Dies war bezüglich des
Beschuldigten nicht ersichtlich.
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